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Zusammenfassung

*	 School Nurses ist der internationale Begriff für Schulgesundheitsfachkräfte

Die gesundheitliche Lage von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland ist alarmierend: Psy-
chische Belastungen, chronische Erkrankungen 
und soziale Ungleichheiten nehmen zu, während 
gleichzeitig die Gesundheitskompetenz in der Be-
völkerung sinkt. School Nurses* können diesen 
Entwicklungen wirksam begegnen. Internationa-
le Erfahrungen sowie verstetigte Pilotprojekte in 
Deutschland belegen den gesundheitsfördernden, 
sozialen und ökonomischen Nutzen ihres Einsat-
zes. Sie bieten präventive, akute und kontinuierli-
che gesundheitliche Unterstützung im schulischen 
Alltag, fördern Inklusion, stärken die Gesundheits-

bildung und Gesundheitskompetenz und entlasten 
Lehrkräfte, Eltern und Arbeitgeber.

Trotz historischer Wurzeln ist Deutschland im 
Vergleich zu anderen Ländern bei der flächende-
ckenden Implementierung stark im Rückstand. 
Das Expertenpapier fordert eine gesetzlich veran-
kerte, dauerhaft finanzierte und bundesweit stan-
dardisierte Etablierung von School Nurses an allen 
Schulen. Ziel ist ein integriertes, multiprofessio-
nelles Versorgungssystem, das die gesundheitliche 
und soziale Teilhabe aller Kinder sichert – als not-
wendige Investition in Bildungsgerechtigkeit und 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
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1.	 Präambel
Zunehmende, auch geopolitische Krisen, die de-

mographische Entwicklung, eine Verschiebung von 
akuten hin zu chronischen Erkrankungen sowie die 
Zunahme psychischer Belastungen und Auffällig-
keiten lassen die Kosten für die akute Versorgung 
bis hin zur stationären Pflege im deutschen Ge-
sundheitswesen explodieren.

Auch die Gesundheit der gut 14 Millionen Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland, knapp 17% der 
Bevölkerung, folgt diesen Trends und hat insbe-
sondere während der Pandemie gelitten: Depres-
sionen und Angststörungen nahmen vor allem bei 
jugendlichen Mädchen um 25% zu, Essstörungen 
um mehr als 50% in dieser Altersgruppe, während 
bei beiden Geschlechtern die Risiken in Familien 
mit niedrigem sozio-ökonomischem Status noch 
um ein Vielfaches erhöht waren (1).

Diese Kinder erleiden auch häufiger Verletzun-
gen, konsumieren häufiger psychoaktive Substan-
zen, haben ein schlechteres Ernährungsverhalten, 
sind häufiger übergewichtig und insgesamt häufi-
ger physisch und psychisch beeinträchtigt (2, 3).

Für mehr als jedes fünfte Kind im Alter von 3 bis 15 
Jahren besteht nach Angaben der Eltern ein spezi-
eller Versorgungsbedarf. Dieser ist dabei als chroni-
sches Problem in mindestens einem der folgenden 
Teilbereiche definiert: „Einnahme verschreibungs-
pflichtiger Medikamente“, „Notwendigkeit psy-
chosozialer oder pädagogischer Unterstützung“, 
„funktionelle Einschränkungen“, „spezieller Thera-
piebedarf“, „emotionale, Entwicklungs- oder Ver-
haltensprobleme“.

Betroffen sind dabei vor allem Kinder im Alter 
von 7 bis 15 Jahren und mehr Jungen als Mädchen. 
Im Vergleich mit anderen Kindern zeigen Kinder 
mit speziellem Versorgungsbedarf häufiger eine 
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im 
Vergleich zur Zeit vor der Pandemie (4, 5).

Diese fast 25% Kinder mit speziellen Versor-
gungsbedarfen finden sich auch im schulischen All-

tag wieder. Zu den häufigsten chronischen Erkran-
kungen bei Kindern zählen seit Jahren Asthma, 
Diabetes, Mukoviszidose, Übergewicht und Adipo-
sitas, Untergewicht, Entwicklungsstörungen, An-
fallsleiden, psychische und maligne Erkrankungen.

Hinzu kommen bei Kindern in Bildungseinrich-
tungen trotz des Masernschutzgesetzes fehlende 
Impfungen und damit ein ungenügender Infekti-
onsschutz.

Und schließlich schwindet angesichts gesamt-
gesellschaftlicher Veränderungen das Gesund-
heitswissen der Bevölkerung, insbesondere die 
Gesundheitskompetenz (6), dabei vor allem die 
systemische, was wiederum zu steigenden Versor-
gungskosten führt.

Vor diesem Hintergrund berührt School Nur-
sing** nicht nur gesundheits- und bildungspoliti-
sche Fragestellungen, sondern auch grundlegende 
Kinderrechte. Schule als verpflichtender Lebens- 
und Lernort trägt eine besondere Verantwortung, 
gesundheitliche Beeinträchtigungen frühzeitig zu 
erkennen und Kinder in ihrer Entwicklung zu schüt-
zen. School Nurses leisten hierzu einen zentralen 
Beitrag, indem sie niedrigschwellige gesundheitli-
che Unterstützung im Setting Schule ermöglichen 
(7).

Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse um erhebliches präventives Potential, 
insbesondere im Kindes- und Jugendalter, bleiben 
diese Chancen bei steigenden Prävalenzen und To-
desfällen durch lebensstilbedingte Erkrankungen 
wie Übergewicht und Diabetes, Herzkreislaufer-
krankungen, Sucht und Tumoren noch immer un-
genutzt.

Angesichts dieser Tatsachen zeigt eine Reihe 
ausgewiesener Expert*innen der Schulgesund-
heitspflege im folgenden Positionspapier mit der 
flächendeckenden Einführung der School Nurse 
eine praktikable und rasch umsetzbare Lösung als 
Antwort auf die drängenden Probleme auf.

**	 School Nursing ist der internationale Begriff für Schulgesundheitspflege
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2.	 Politische Weichenstellung
Der Koalitionsvertrag 2025 der Bundesregierung 

„Verantwortung für Deutschland“ bietet hierfür 
- wie im Folgenden aufgezeigt – in mehreren Ka-
piteln eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten zur 
Umsetzung:
•	 „Kinder und Jugendliche sollen ihr Potenzial un-

abhängig von ihrer Herkunft ausschöpfen können.
•	 Wir werden frühkindliche Bildung stärken. Bil-

dung, Forschung und Innovation sind der Schlüs-
sel für die Zukunft unseres Landes. Wir bekennen 
uns zum Bildungsföderalismus.

•	 Wir stellen Familien in den Mittelpunkt, sorgen für 
gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, 
…

•	 Wir wollen strukturelle Benachteiligungen für 
Frauen im Alltag beseitigen.

•	 Wir wollen eine gute, bedarfsgerechte und bezahl-
bare medizinische und pflegerische Versorgung 
für die Menschen im ganzen Land sichern … ziel-
gruppengerechte Versorgung … Krankheitsver-
meidung, Gesundheitsförderung und Prävention 
spielen für uns eine wichtige Rolle. Wir sprechen 
Menschen, insbesondere Kinder, zielgruppenspe-
zifisch, strukturiert und niederschwellig an.

•	 Die Unterstützung von Schulen durch multiprofes-
sionelle Teams stärkt die individuelle Förderung 
des einzelnen Kindes und damit den Schulerfolg.

•	 Individuelle Leistungen der Sozialgesetzbücher, 
die der Förderung in der Schule dienen, werden 
wir für die Zusammenfassung zu pauschalierten 
und strukturierten Unterstützungsleistungen an 
Schulen öffnen (Pooling).

•	 Daher setzen wir uns für Inklusion ein …
•	 Die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit 

von Schule, Jugend- und Eingliederungshilfe stär-
ken wir …

•	 Wir möchten die interministerielle Zusammenar-
beit der Bundesregierung optimieren. Der funkti-
onierende Staat fängt auf kommunaler Ebene an.

•	 Wir stärken freiwillige Angebote auf kommunaler 
Ebene, die vulnerable Gruppen in den Blick neh-
men…. das Personal in ärztlichen Praxen entlas-
ten… zu einer möglichst zielgerichteten Versor-
gung der Patientinnen und Patienten…

•	 …wir wollen unter anderem das Startchancen-
Programm bürokratiearm weiterentwickeln, es 
auf weitere Schulen ausweiten und gewonnene Er-
fahrungen für das gesamte Schulsystem, auch für 
die multiprofessionelle Zusammenarbeit nutzen.

•	 Wir entwickeln eine Strategie „Mentale Gesund-
heit für junge Menschen“ mit den Schwerpunk-
ten Prävention und Früherkennung psychischer 
Erkrankungen, insbesondere durch Aufklärung 
und niedrigschwellige Beratung von Eltern sowie 
Fortbildung von Pädagogen und Fachkräften. 
Unser Ziel ist es, die Bereiche Bildung, Jugend-
hilfe und Gesundheit besser miteinander zu ver-
zahnen. Experimentierklauseln ermöglichen wir.

•	 Die Auswirkungen von Bildschirmzeit und Social 
Media-Nutzung bewerten wir schnellstmöglich 
wissenschaftlich und erarbeiten ein Maßnahmen-
paket zur Stärkung von Gesundheits- und Jugend-
medienschutz.

•	 Wir ergreifen geeignete Präventionsmaßnahmen, 
um insbesondere Kinder und Jugendliche vor All-
tagssüchten zu schützen.

•	 Für benachteiligte Familien werden wir den Zu-
gang zu Sportangeboten verbessern.

•	 Die Bewältigung der stetig wachsenden Heraus-
forderungen in der Pflege und für die Pflegever-
sicherung ist eine Generationenaufgabe. Auch 
dieser Herausforderung wollen wir mit einem Mix 
aus kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
begegnen.

•	 Wir erhöhen die Wertschätzung und Attraktivität 
der Gesundheitsberufe. Wir ermöglichen den kom-
petenzorientierten Fachpersonaleinsatz und die 
eigenständige Heilkundeausübung.

•	 Die Weiterqualifizierung von berufserfahrenen 
Pflegefachkräften durch das DQR-Anerkennungs-
verfahren vereinfachen wir mittels Kompetenzfest-
stellungsverfahren…

•	 Wir prüfen, wie wir nach dem Ende des Paktes für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in ge-
meinsamer Kraftanstrengung von Bund, Ländern 
und Kommunen den ÖGD weiterhin unterstützen 
können.“
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3.	 Einleitung
Die Schulgesundheitspflege hat in Deutschland 

eine lange Tradition. Bereits zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurden Schulschwestern etabliert, 
um die Gesundheit von Schüler*innen zu fördern 
und die damals vorwiegend infektiösen Erkran-
kungen zu überwachen und deren Ausbreitung 
zu verhindern. Allerdings ist Deutschland im 
internationalen Vergleich heute nach wie vor 
„Entwicklungsland“, aber mit großem Potential. 
Es fehlt nicht an fundierten nationalen und inter-
nationalen Konzepten, Modellprojekten, Imple-
mentierungen, Erfahrungen und positiven Evalua-
tionsergebnissen, insbesondere, was den Einsatz 
von School Nurses anbelangt.

Der Nutzen von School Nurses ist seit langem 
hinlänglich bekannt und nicht nur in Fachkreisen 
unbestritten. Die Notwendigkeit, School Nursing 
zur Entlastung von Lehrkräften, Eltern und Arbeit-
gebern effektiv umzusetzen, ergibt sich vor allem 
aus der Zunahme chronisch kranker und aus ver-
schiedensten Gründen vulnerabler Kinder und Ju-
gendlicher im Schulsystem und deren dauerhaften 
Versorgungsbedarfen. Hinzu kommt das Ziel der 
Ermöglichung von Teilhabe und Inklusion. Eine 
besondere Bedeutung kommt der frühen Präven-
tion zu, die schon früh im Kindes- und Jugendalter 
Potentiale hat, um chronischen Erkrankungen im 
späteren Leben zuvorzukommen. Zudem wird das 
ohnehin mehrfach strapazierte Bildungssystem 
durch den Einsatz von School Nurses zugunsten 
originärer pädagogischer Kernaufgaben deutlich 
entlastet.

Für die bereits im Schulsystem effektiv wir-
kenden weiteren Berufsgruppen wie Schul
psycholog*innen, Schulsozialarbeitende und 
vereinzelt andere entsteht hier keine zusätzliche 
Konkurrenz, sondern ebenfalls eine Entlastung. 
Denn es kommen alle an schulischer Problemlö-
sung beteiligten Berufsgruppen nur dann zielfüh-
rend zum Einsatz, wenn sie als Teile eines multi-
professionellen Teams verstanden werden und 
konstruktiv und auf Augenhöhe koordiniert zusam-
menarbeiten. Das Prinzip der sich ergänzenden 
Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten könn-
te in beispielgebender Weise verdeutlichen, dass 
das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile; be-
zogen auf Schüler*innen, dass man ihren komple-
xen Bedarfen im Schulalltag nur multiprofessionell 
angemessen gerecht werden kann.

Der Bedarf an akuter und dauerhafter Versor-
gung durch School Nurses ist während und nach 
der Pandemie sogar noch angestiegen. Dies zeich-
net sich bereits deutlich ab. Die Rahmenbedingun-
gen für eine gesunde Entwicklung haben sich ver-
schlechtert, und die Perspektiven insbesondere für 
die psychische Gesundheit inklusive körperlicher 
Langzeitfolgen sind für einen Großteil der Jugend-
lichen nicht ungetrübt, in besonderem Ausmaß bei 
Kindern mit geringeren sozioökonomischen und 
familiären Ressourcen. 

Ein weiteres Auseinanderklaffen der Gesund-
heits- und Bildungschancen für Kinder und Jugend-
liche ist jetzt schon sichtbar und wissenschaftlich 
gut belegt.

Umso mehr bedarf es wirksamer Hilfen und 
Unterstützungsformen dort, wo sich Kinder re-
gelhaft aufhalten; hier sind – in Umsetzung ihrer 
Schulpflicht – alle erreichbar und gesundheits-
förderlichen und -unterstützenden Maßnahmen 
zugänglich. Beiträge zur Verringerung der Chan-
cenungleichheit können hier besonders gut zum 
Einsatz kommen und sind mehr denn je nötig.

Zudem muss das Setting Schule einen sicheren 
Ort und Rahmen für Lehren, Lernen und soziale Be-
gegnung bieten.

Zahlreiche internationale und auch nationale Be-
trachtungen legen den besonderen Nutzen früher 
und bildungsbegleitender Maßnahmen auch aus ge-
sundheitsökonomischer Sicht nahe. Wertschöpfung 
ergibt sich in vielen Bereichen- nicht zuletzt in der 
Reduktion von gesellschaftlich zu tragenden „Repa-
ratur“- und Folgekosten. Darüber hinaus muss auch 
kalkuliert werden, welcher gesamtgesellschaftliche 
Nutzen durch die Einschätzung und Versorgung 
gesundheitlicher Gefährdungssituationen durch 
School Nurses und dem dadurch gesicherten Ver-
bleib der Eltern am Arbeitsplatz entstehen kann.

Eine Gesetzesgrundlage für School Nursing 
muss dann schließlich geschaffen werden, um dem 
Zufallsprinzip, dem Projektcharakter und der Un-
verbindlichkeit zu entkommen und nachhaltige Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zu etablieren.

Vor diesem Hintergrund brauchen lernende Kin-
der und Jugendliche und insbesondere diejenigen 
mit besonderen Unterstützungsbedarfen ebenso 
wie die Lehrenden zur Entlastung im Schulalltag ein 
effektives und effizientes School Nursing.
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4.	 Historie des School Nursing
Deutschland- Von der Kaiserzeit bis heute

In Deutschland gab es bereits frühe Ansätze für 
School Nursing. Schon im Jahr 1908 wurden in Char-
lottenburg die ersten Schulschwestern eingestellt, 
die in Zusammenarbeit mit Schulärzt*innen sowohl 
präventive als auch kurative Aufgaben übernahmen. 
Diese Initiativen zielten darauf ab, die Gesundheit 
von Schulkindern zu fördern, gesundheitliche Bar-
rieren zu überwinden und ärztliche Empfehlungen 
durch Hausbesuche zu unterstützen (8). Während 
der NS-Zeit wurde School Nursing jedoch für ideo-
logische Zwecke missbraucht und in das nationalso-
zialistische Gesundheitswesen integriert, das stark 
von rassistischer und eugenischer Ideologie geprägt 
war. Dies führte zu einem tiefgreifenden Bruch in ih-
rer Weiterentwicklung (9). Nach dem Zweiten Welt-
krieg entwickelten sich die Strukturen in Ost- und 
Westdeutschland unterschiedlich weiter, jedoch 
ohne eine flächendeckende Integration schulischer 
Gesundheitspflege (10).

Deshalb ist das Konzept bis heute deutschland-
weit nur in Ansätzen, in lokal und zeitlich begrenz-
ten Projekten, in Verstetigungen durch entfristete 
Anstellungen auf der Landesebene in wenigen 
Bundesländern (Hessen und Hamburg), oder durch 
kommunale Initiativen (Stuttgart) oder an interna-
tionalen Schulen implementiert (9, 11).

Vergleich mit dem europäischen  
und internationalen Ausland

School Nursing hat sich seit dem späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich rasch entwickelt. Ihr Ursprung 
liegt in der Verknüpfung von Bildung und Gesund-
heit, einem integrativen Ansatz, der auf die Förde-
rung der Gesundheit von Schüler*innen sowie die 
Schaffung einer optimalen Lernumgebung abzielt 
(11, 12).

In Europa entwickelte sich School Nursing paral-
lel zu den Bemühungen in den USA. England führ-
te bereits um 1895 die Rolle der School Nurse ein, 
während in Skandinavien und Polen ähnliche Struk-
turen entstanden (12). Skandinavische Länder wie 
Schweden institutionalisierten School Nursing fest 
im Bildungswesen und machten sie zu einem inte-
gralen Bestandteil des schulischen Alltags. Auch in 
Ländern wie Finnland, Irland und Norwegen sind 
School Nurses seit Jahrzehnten etabliert.

Die Geschichte des School Nursing in den USA be-
gann im Jahr 1902, als Lina Rogers, eine erfahrene 
Krankenschwester des Henry Street Settlement, als 
erste School Nurse eingestellt wurde. Ziel war es, 
gesundheitliche Barrieren im schulischen Kontext 
zu reduzieren und Fehlzeiten durch präventive und 
kurative Maßnahmen zu senken. Innerhalb eines 
Monats sank die Zahl der Krankmeldungen in den 
betroffenen Schulen drastisch, was die Gesund-
heitsbehörde von New York dazu veranlasste, das 
Konzept auszubauen (12). School Nurses übernah-
men Aufgaben wie die Überwachung der Schulspei-
sung, Durchführung von Eingangsuntersuchungen 
und Hygieneunterweisungen. Diese Maßnahmen 
zielten darauf ab, gesundheitliche Barrieren für den 
Bildungserfolg zu minimieren und die Lernfähigkeit 
der Schüler*innen zu fördern. Durch ihre Präsenz 
konnten gesundheitliche Probleme frühzeitig er-
kannt und behandelt werden, was zu einer Redu-
zierung von Fehlzeiten und einer Verbesserung der 
schulischen Leistungen führte. Die Integration von 
School Nurses führte somit zu einem Paradigmen-
wechsel, in dem Gesundheitsversorgung und Bil-
dung systematisch verknüpft wurden (13).
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5.	 Status quo in Deutschland
Die Einführung von School Nurses an öffentlichen 

Schulen wird in Deutschland in einigen Bundeslän-
dern in Pilotprojekten umgesetzt (s. Tab.). In Hessen 
und Brandenburg wurden 2017 bis 2020 landesweite 
Modellprojekte an 37 öffentlichen Schulen umge-
setzt und wissenschaftlich begleitet (14,15).

In Hessen wurde das Modellprojekt verstetigt, er-
weitert und als festes Angebot in Schulen etabliert. 
Mittlerweile sind es 50 School Nurses, die entfristet 
durch das Kultusministerium finanziert, beim Land 
Hessen angestellt sind. In Rheinland-Pfalz läuft der-
zeit das Pilotprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte 
(SGF)“ an 33 Grundschulen. Die ersten School Nur-
ses waren bereits 2018 an zwei Grundschulen in 
Mainz mit dem Fokus auf chronisch kranke Kinder 
eingesetzt – mit positiven Ergebnissen, sodass das 
Pilotprojekt 2022 deutlich ausgebaut wurde und 
eine Entfristung geplant ist (16).

In Baden-Württemberg gibt es aktuell zehn 
School Nurses in Stuttgart, angestellt beim Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), welche sich 
acht unbefristete Vollzeitstellen teilen und über 
die Kommune finanziert werden. 2025 wurde ein 
weiteres Pilotprojekt gestartet, in dem der Einsatz 
von School Nurses an kleineren Schulen erprobt 
werden soll. Dieses wird aus Drittmitteln finanziert.

Berlin startete 2022 mit drei School Nurses im 
Bezirk Lichtenberg und erweiterte diese Anfang 
2025 um sieben weitere Stellen in ganz Berlin, al-
lerdings zunächst nur als Projekt und befristet bis 
Ende 2025. Stand Anfang 2026 sind in Berlin noch 
sechs Fachkräfte tätig.

Das Saarland und Bayern zeigen derzeit Interes-
se an einem flächendeckenden Einsatz von School 
Nurses.

In den Bundesländern Bremen und Hamburg 
sind „Gesundheitsfachkräfte an Schulen (GefaS)“ 
mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung und 
Prävention sowie Steigerung der Gesundheitskom-
petenz an Grundschulen tätig, vorwiegend in sozial 
benachteiligten Stadtteilen. Sie haben eine Ausbil-
dung in einem Pflegefachberuf und einen ersten 
akademischen Abschluss. In Hamburg wurden die 
Stellen entfristet und auf der Landesebene ange-
siedelt (16).

In Schleswig-Holstein betreuen seit 1955 – nach 
dem Vorbild des Dänischen Schulgesundheitsdiens-
tes – Gesundheitsfachkräfte an den Schulen der dä-
nischen Minderheit die Schüler*innen (15, 17). Auch 
an den internationalen und teilweise an privaten 
Schulen gibt es in den verschiedenen Bundeslän-
dern School Nurses (20).

*	 An den meisten privaten Schulen in Deutschland sind School Nurses etabliert. Diese wurden in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Darunter 
fallen auch die Dänischen Schulen in Schleswig-Holstein mit 9 SGFK und 4 Ärztinnen, die 50 Schulen und 50 Kitas der dänischen Minderheit 
mobil betreuen.
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Aktueller Stand des Einsatzes von School Nurses in Deutschland

Bundesland Anzahl der School Nurses an öffentlichen Schulen*
Baden-Württemberg 10

Bayern Interesse
Berlin 6

Brandenburg 17
Bremen 14

Hamburg 10
Hessen 50

Mecklenburg-Vorpommern -
Nordrhein-Westfalen -

Rheinland-Pfalz 33
Saarland Interesse
Sachsen 1

Sachsen-Anhalt -
Schleswig-Holstein 2

Thüringen -
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6.	 Definition und Aufgabenspektrum 
	 der School Nurse

„School nursing (by which we mean nurses involved in caring for school children  
and who may be school or community based) is closely identified with the promotion  
of health among children and the development of the school as an environment 
conducive to health.“ (12)

Die Schulgesundheitspflege ist ein spezialisiertes 
Pflegefeld, das sich auf die Gesundheitsförderung 
und -versorgung von Schüler*innen vornehmlich im 
Bildungskontext fokussiert. Ziel ist es, Schüler*innen 
umfassende Gesundheit und Wohlbefinden als Basis 
guter Bildung zu ermöglichen und diese damit zu för-
dern (18). School Nursing umfasst die Betreuung von 
Schulkindern, die sowohl schul- als auch gemeinde-
basiert sein kann, und ist eng mit der Förderung der 
Gesundheit von Kindern sowie der Entwicklung der 
Schule als gesundheitsfördernde Umgebung ver-
bunden (12). School Nurses haben durch die Schul-
pflicht idealerweise die Möglichkeit, Kinder und 
Jugendliche über einen langen Zeitraum in ihrem 
Umfeld zu erreichen und auch komplexe Gesund-
heitsbedarfe zu adressieren (19). Die Finanzierung 
und Ausgestaltung der Schulgesundheitspflege ist 
international und innerhalb von Deutschland un-
terschiedlich und abhängig vom Gesundheits- und 
Bildungssystem sowie den Bedarfen der jeweiligen 
Schulen (11, 20, 21).

School Nurses übernehmen eine Vielzahl von 
Aufgaben, die über die rein medizinische Ver-
sorgung hinausgehen. Sie nehmen eine zentrale 
Rolle bei der Umsetzung von Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsmaßnahmen und der Be-
wältigung von gesundheitlichen Ungleichheiten 
ein (22-24). Sie bieten pädagogische Unterstüt-
zung, arbeiten eng mit pädagogischem Personal, 
Sozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen, den 
Kinder- und Jugendgesundheitsdiensten und wei-
teren Fachkräften zusammen und sind Teil von 
Unterstützungsnetzwerken inner- und außerhalb 
der Schule. In ihrer Rolle werden sie als Vertrau-
ensperson wahrgenommen, die Schüler*innen und 
ihr Umfeld unterstützt, ohne dass diese Angst vor 
schulischen Nachteilen, Bewertungen oder sozia-
len Stigmatisierungen haben müssen (25, 26). Sie 
befassen sich mit dem Wohlergehen der Kinder und 
Jugendlichen und decken deren unterschiedliche 
Lebensbereiche (das Elternhaus, die Schule und die 
weitere Gemeinschaft) durch ein sektorenübergrei-
fendes Dienstleistungsangebot ab (19).

Zu ihren Hauptaufgaben auf internationaler Ebene 
zählen:
•	 Akute Versorgung: Bei plötzlich auftretenden 

Erkrankungen oder Verletzungen innerhalb des 
schulischen Umfelds leisten School Nurses Erste 
Hilfe und koordinieren gegebenenfalls weitere 
medizinische Maßnahmen.

•	 Betreuung chronisch kranker Schüler*innen: 
Sie unterstützen Kinder und Jugendliche mit 
chronischen Erkrankungen wie Asthma oder 
Diabetes im Schulalltag und stellen sicher, dass 
deren gesundheitliche Bedürfnisse berücksich-
tigt werden. Damit leisten sie auch einen erheb-
lichen Beitrag zur schulischen Inklusion von Kin-
dern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
(27).

•	 Gesundheitsförderung und Prävention: 
School Nurses entwickeln und implementie-
ren Programme zur Gesundheitsförderung, um 
das Wohlbefinden und die Lernfähigkeit der 
Schüler*innen zu steigern. Diese beinhalten so-
wohl verhaltens- als auch verhältnispräventive 
Maßnahmen z.B. die Gestaltung gesundheitsför-
derlicher Lehr-Lernumgebung, wie beispielswei-
se im Bereich von Ernährung, Bewegung oder 
dem Umgang mit Stress- oder Konflikterleben.

•	 Gesundheitsbildung: Sie führen Bildungsmaß-
nahmen und Kompetenztrainings  durch, um die 
Gesundheitskompetenz der Schüler*innen zu 
stärken und gesundheitsbewusstes Verhalten zu 
fördern.

•	 Beratung und Unterstützung: School Nurses 
stehen als Ansprechpartner*innen für gesund-
heitliche Fragen zur Verfügung und bieten Bera-
tung für Schüler*innen, Eltern sowie Schulperso-
nal an.

•	 Sie ermöglichen den Zugang zu gesundheit-
lichen Leistungen für (sozial benachteiligte) 
Schüler*innen oder bieten diese direkt an und 
adressieren verschiedene Sozial- und Gesund-
heitsdeterminanten (24, 28).

•	 Kooperationen: Sie arbeiten mit verschiedenen 
Netzwerkpartner*innen innerhalb und außer-
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halb der Schule zusammen: intern in den interpro-
fessionellen Teams mit Schulpsycholog*innen 
und Schulsozialarbeitenden sowie den päda-
gogischen Lehrkräften und der Schulleitung, 
extern zum Beispiel mit den Analoga des Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienste KJGD), niedergelassenen 
Kinderärzt*innen, Beratungsstellen, Kliniken 
oder Gesundheitsdienstleistern.

Im Gegensatz zu diesem breiten Aufgabenspekt-
rum der School Nurses international ist das Kompe-
tenzprofil der Schulgesundheitsfachkräfte (SGFK) in 
Deutschland viel enger. Ein Vergleich des Tätigkeits-
spektrums der School Nurses in Schweden und USA 
versus Deutschland verdeutlicht den Handlungsbe-
darf der Kompetenzerweiterung für das Berufsbild 
der School Nurse in Deutschland (29).

Nach aktuellem Stand vergrößert sich aktuell 
allerdings das Tätigkeitsspektrum der Schulge-
sundheitsfachkräfte auch in Deutschland. Sie sind 
erste Ansprechperson für Schüler*innen, Eltern, 
Lehrkräfte oder auch andere Mitarbeiter*innen in 
Schulen, wenn es um gesundheitliche Fragestellun-
gen geht. Die Gesundheitsversorgung, insbesonde-
re die Akut- und Notfallversorgung, die Betreuung 

und Begleitung chronisch oder psychisch erkrank-
ter sowie Schüler*innen mit Behinderungen, die 
gezielte Gesundheitsförderung und Prävention, die 
Unterstützung von Lehrkräften im Unterricht bei 
gesundheitsrelevanten Themen sowie die Früher-
kennung und die Infektionsprävention zählen zu 
ihren Aufgaben. Vor allem ist die School Nurse aber 
Vertrauensperson für Schüler*innen und hat ein 
offenes Ohr für deren Sorgen und Nöte. Sie über-
nimmt eine Lotsenfunktion und kann bei Bedarf 
eine niederschwellige Weiterleitung zu kommuna-
len Beratungsstellen und Hilfesystemen initiieren 
und begleiten. School Nurses unterstützen durch 
Case- und Care Management und tragen zum Em-
powerment insbesondere von Schüler*innen bei. 
Darüber hinaus zählt der Aufbau eines Netzwerkes, 
bestehend aus interdisziplinären außerschulischen 
Kooperationen unter anderem mit dem Gesund-
heitsamt (KJGD), der Unfallkasse, den Krankenkas-
sen sowie den regionalen Versorgungsträgern und 
Vereinen zum Tätigkeitsprofil.

Die Schwerpunktsetzung dieser Tätigkeiten, die 
Finanzierung, die Bezahlung, das Dokumentations-
system sowie die Qualifikationsvoraussetzungen 
variieren in den einzelnen Bundesländern und sind 
bis jetzt noch nicht einheitlich geregelt (20).
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7.	 Wirksamkeit und Nutzen  
	 von Schulgesundheitspflege

Die Wirksamkeit von School Nurses wurde in ver-
schiedenen internationalen Studien untersucht, die 
positive Effekte auf die Gesundheit, das Wohlbefin-
den wie auch schulische Erfolge von Schüler*innen 
belegen. Pawils et al. (30) untersuchten in einer 
systematischen Übersichtsarbeit 16 Reviews mit 
insgesamt 357 Primärstudien zur Effektivität von 
School Nurses. Die Ergebnisse zeigen, dass School 
Nurses eine entscheidende Rolle bei der Verbesse-
rung der Gesundheit von Kindern beispielsweise 
mit Asthma und Diabetes spielen.

Levinson et al. (31) beschreiben in ihrem Re-
view positive Effekte edukativer Angebote und 
Unterstützung von School Nurses/Schul-Gesund-
heitsteams bei Prävention und Behandlung von 
Adipositas, Behandlung von Asthma, Prävention 
von Karies, Mentaler Gesundheit (Autismus, De-
pression, Angststörungen, Schlaf) sowie Sehver-
mögen.

Schüler*innen können vom niederschwelligen 
Angebot einer School Nurse profitieren (32). Sie 
haben das Potenzial, das Gesundheitsverhalten 
zu verbessern und positive Auswirkungen auf Bil-
dungsergebnisse zu erzielen. Besonders die men-
tale Gesundheit der Schüler*innen rückt dabei zu-
nehmend in den Fokus.

Die Weltgesundheitsorganisation betont in ih-
rem Bericht, dass School Nurses wesentlich zur 
Umsetzung des Konzepts der „Gesundheitsför-
dernden Schule“ beitragen (24). School Nurses för-
dern die Gesundheitskompetenz der Schüler*innen 
und stärken präventive Maßnahmen, was letztlich 
zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und der 
schulischen Leistungen führt (24, 33).

In Deutschland wurden Pilotprojekte zur Ein-
führung von School Nurses durchgeführt, unter 
anderem in Hessen und Brandenburg. Evaluati-
onen dieser Projekte zeigten, dass Schulgesund-
heitsfachkräfte gesundheitliche Probleme frühzei-
tig identifizieren und entsprechende Maßnahmen 
einleiten konnten (15, 34, 35). Dies führte zu einer 
Entlastung des Lehrpersonals sowie zu einer Ver-
besserung des Wohlbefindens und der Gesund-
heitsversorgung der Schüler*innen.

Metzing konnte belegen, dass Kinder, die ihre 
eigenen pflegebedürftigen Eltern unterstützen, 
nicht von Lehrenden oder Pädiater*innen, etc. er-
kannt wurden und daher auch keine spezifische 
Unterstützung erfahren konnten, die dringend 

erforderlich wäre (36). Diese Kinder fehlen häufig 
im Unterricht, können an regelmäßigen Zusatz-
angeboten nicht teilnehmen, Schulabbrüche und 
beeinträchtigte Berufsausbildung sind die Folge.

Zusammenfassend belegen internationale und 
nationale Studien die positiven Auswirkungen von 
School Nurses auf die Gesundheit und das Lernum-
feld von Schüler*innen. Dennoch besteht weiterer 
Forschungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der 
langfristigen Effekte und der optimalen Integration 
in unterschiedliche Schulsysteme.

Zum Nutzen des Einsatzes von School Nurses 
gehört auch die Identifikation der Personengrup-
pen, die über den unmittelbaren Wirkungskreis hi-
nausgehen. Hier geht es nicht um die Frage, welche 
Partner*innen möglicherweise zu einer (Misch-)
Finanzierung beitragen könnten, sondern um po-
sitive Effekte auf Einzelne, Personengruppen und 
Systeme. Günstigenfalls können sich daraus Ver-
antwortungsgemeinschaften und Verbündete in 
der Sache entwickeln.

Das pädagogische Personal erfährt Entlastung 
zugunsten seines Kerngeschäfts. So hat sich z.B. 
der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband 
e.V. (BLLV) in seiner 55. Landesdelegiertenver-
sammlung im Mai 2023 positioniert; er tritt in Poli-
tik und Öffentlichkeit als nachhaltiger Unterstützer 
der Implementierung von School Nursing auf.

In einer Studie der Universität Mainz an 24 Grund-
schulen in Rheinland-Pfalz wurden Erhebungen 
nach 6 bzw. 12 Monaten Einsatz von School Nurses 
durchgeführt (37). In folgenden Bereichen konnten 
Verbesserungen verzeichnet werden:
•	 Gesundheitskompetenz der Schüler*innen: 57 % 

nach 6 Monaten und 75 % nach 12 Monaten.
•	 Früherkennung gesundheitlicher Problemlagen: 

72 % bzw. 90 %.
•	 Versorgung chronisch kranker Kinder:  

82 % bzw. 88 %.
•	 Unterstützung von Elterngesprächen:  

57 % bzw. 70 %.
•	 Unterrichtsteilhabe: 64 % bzw. 74 %.

Ein wichtiger Aspekt, der für das nicht-pädago-
gische Schulpersonal, vor allem aber für die Eltern 
der Schüler*innen von Bedeutung ist, bezieht sich 
auf akute Krankheitssymptome (Bauch- und Kopf-
schmerzen, Erbrechen, Durchfall, Fieber, etc.), die 
während der Unterrichtszeit neu auftreten. In der 
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Regel werden Kinder bei einem bestimmten Ausmaß 
der Beschwerden in das Schulsekretariat gebracht 
und von dort aus eine Abholung durch die Eltern or-
ganisiert. Die Erfahrungen der School Nurses zeigen 
hingegen, dass ein solcher Automatismus bei wei-
tem nicht regelhaft erforderlich ist. Ein pflegefachli-
cher Blick auf das Kind, Beschäftigung mit Kind und 
Symptomatik außerhalb des Klassengeschehens 
in einem ruhigen Setting, dem Betreuungszimmer 
der School Nurse, ermöglichen sehr häufig den 
Verbleib in der Schule. Voraussetzung sind ein Ver-
trauensverhältnis und eine fachliche Einschätzung 
und Beobachtung des Beschwerdebilds. Das Hand-
lungsrepertoire einer erfahrenen Pflegefachperson 
mit Diagnostik, kleineren Interventionen des Caring- 
und Comfortings (z.B. Tee, Wärmflasche, Hinweis 
auf das notwendige Frühstück etc.) und eine ruhige, 
persönliche Ansprache reichen häufig aus.

Sekundär profitieren auch die Betriebe, Un-
ternehmen und Institutionen, in denen die Eltern 
der Schulkinder beschäftigt sind: bei relativer Be-
treuungssicherheit wird sich die unvorhersehbare, 
situativ bedingte Abwesenheit der Betreuungs-
personen reduzieren und dadurch Wertschöpfung 
generieren lassen.

Nachgewiesen und unbestritten ist der Nut-
zen von School Nurses im Hinblick auf die Un-
terrichtsteilhabe auch außerhalb akuter Ereig-
nisse. So können sie aufgrund ihrer Expertise 

Schüler*innen begleiten, wenn sie nach Unfällen 
(Prellungen, Stürze), akuten Verschlechterungen 
chronischer Krankheiten (Blutzuckerentgleisun-
gen, Asthmaanfall) oder nach stationären Aufent-
halten möglichst schnell in den Unterricht reinte-
griert werden sollen.

Schulabsentismus ist ein zunehmend beobach-
tetes und Besorgnis erregendes Phänomen, das 
zwischen 5 und 8 % eines Jahrgangs betreffen 
kann. Auf vielfältige Weise kann die School Nurse 
zum einen Betroffene unterstützen, zum anderen 
in der Summe die Häufigkeit von Schulabsentis-
mus deutlich senken. So verzeichneten Jacobsen 
et al. in ihrem Healthcare School Project in Nord-
michigan eine Reduktion von über 30 auf 5 % in-
nerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren (38). Auch 
die Rahmenbedingungen in deutschen Schulen 
zeigen eine ähnliche Wirksamkeit. Bei einem Pro-
jekt im Rhein-Erft-Kreis spielten Gesundheitsfach-
kräfte mit Präsenz in Schulen eine bedeutende 
Rolle. Sie arbeiteten eng mit einer kreiseigenen 
Clearingstelle für Schulabsentismus zusammen 
und konnten für viele Schüler*innen die richtigen 
Weichen stellen. Mit zunehmendem Bekanntheits-
grad der School Nurse in einer Einrichtung und 
wachsender Vertrauensbasis in der Schülerschaft 
wuchs beispielsweise die Möglichkeit, psychische 
Belastungen früh zu identifizieren und ihnen wirk-
sam zu begegnen (39).
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8.	 Ausbildung, Qualifizierung  
	 sowie rechtliche und  
	 institutionelle Verankerung

Die Ausbildung und Qualifikation von School 
Nurses variiert sowohl national wie international 
und ist eng mit den jeweiligen Gesundheits- und 
Sozialsystemen verknüpft (11). School Nursing ist 
eine komplexe und spezialisierte Pflegepraxis, die 
Elemente der allgemeinen und pädiatrischen Fach-
pflege, Notfallversorgung, mentalen Gesundheit 
sowie der Öffentlichen Gesundheitsversorgung 
(Public Health) integriert und vereint (40). Die Le-
bensrealität, in der School Nurses tätig sind, ist ge-
prägt von kontinuierlicher Veränderung; die letzten 
Jahre waren beispielsweise geprägt von COVID-19 
und deren Folgen, der Zunahme von psychischen 
Beschwerden, digitalen und technologischen Fort-
schritten sowie neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und deren Evidenz (40). International 
ist eine akademische Ausbildung der School Nurse 
auf Bachelorniveau die Mindestanforderung. Diese 
wird häufig durch spezifische Weiterbildungen bzw. 
Masterqualifikationen in Bereichen wie Pädiatrie, 
Public Health oder Community Health Nursing er-
gänzt (10, 41).

Die Aufgaben von School Nurses umfassen 
je nach ihrer Qualifikation die Betreuung von 
Schüler*innen mit chronischen Erkrankungen, prä-
ventive Maßnahmen sowie Gesundheitsbildung. 
Ihre professionelle Ausbildung ermöglicht es ihnen, 
evidenzbasiert zu handeln, gesundheitliche Prob-
leme eigenständig zu erkennen und situativ ange-
messene Maßnahmen zu ergreifen (42).

In angelsächsischen Ländern und den USA sind 
School Nurses fest in den Schulbetrieb integriert. 
Sie übernehmen Aufgaben wie die Betreuung von 
Schüler*innen bei Erkrankungen, Unfällen oder Al-
lergien und bieten Unterstützung bei allgemeinen 
Gesundheitsfragen. Diese umfassende Betreuung 
trägt dazu bei, gesundheitliche Barrieren zu mini-
mieren und die schulische Leistungsfähigkeit zu 
fördern. Die Verknüpfung von theoretischem Wis-
sen und praktischen Fähigkeiten ist dabei essen-
ziell, um den komplexen Anforderungen im schuli-
schen Umfeld gerecht zu werden (43).

Für die erfolgreiche Umsetzung einer umfas-
senden Schulgesundheitspflege ist die Zusam-
menarbeit zwischen dem Gesundheits- und dem 
Bildungssektor von entscheidender Bedeutung 
(24).

Die professionelle Basis und die klare Einbin-
dung von School Nurses haben weltweit dazu bei-
getragen, School Nursing als festen Bestandteil des 
Bildungs- und Gesundheitssystems zu etablieren. 
Dadurch leisten sie einen wertvollen Beitrag zur 
Förderung von Gesundheit und Bildungsgerechtig-
keit (12).

Die institutionelle Anbindung von School Nur-
ses hat neben dem beschriebenen Verständnis 
von School Nursing auch weitreichende Auswir-
kungen auf das Tätigkeitsfeld und die Befugnisse 
im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgung 
der Schüler*innen, die Einbindung ins Kollegium 
der Schule, die Zusammenarbeit mit anderen Pro-
fessionen an der Schule und nicht zuletzt mit den 
Eltern. Das Aufgabenfeld der School Nurses wird 
von den gesetzlichen Vorgaben des Bundes, der 
landesbezogenen Schulgesetze, der Gesetze über 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst der Länder 
und den Schulstrukturen vor Ort bestimmt bzw. 
beeinflusst.

Anbindungsoptionen von School Nurses beste-
hen sowohl über die staatlichen Strukturen wie 
die zuständigen Ministerien, als auch über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst. Viele Gebietskör-
perschaften haben praxistaugliche Lösungen ge-
funden.

Mit School Nursing kann die Profession Pflege 
nach internationalem Vorbild in das Bildungssystem 
integriert werden. Eigenständigkeit (Autonomie) 
und Interprofessionalität kennzeichnen die neue 
Rolle. Dafür bedarf es eines starken Mandats für das 
spezifische Tätigkeitsspektrum und eine entspre-
chende berufsrechtliche Rahmung. Dabei muss 
dafür Sorge getragen werden, dass das Berufsfeld 
– entsprechend der internationalen Entwicklung 
– Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen 
und Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern vor-
behalten bleibt (44). Dem Argument, dass mit dem 
neuen Berufsbild dem Pflegemarkt Fachkräfte ent-
zogen würden, ist entgegenzuhalten, dass School 
Nursing die Möglichkeit bietet, den Bereich Ge-
sundheit frühzeitig durch fachliche Expertise in der 
Lebenswelt Schule zu adressieren und Pflegefach-
personen gleichzeitig Weiterentwicklungsmöglich-
keiten eröffnet. Zudem sind School Nurses Rollen-
modell und Vorbild für Schülerinnen und Schüler, 
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auch um Interesse für den Pflegeberuf zu wecken. 
Zudem sind viele, dem System bereits verloren ge-
gangene Kräfte durch die Möglichkeit des School 
Nursing wieder ins Pflegesystem zurückgekehrt.

Weiterhin sind in Hessen Schulen mit School Nur-
ses bereits als Praxisstellen für den pädiatrischen 
Pflichteinsatz nach der Pflegeberufe-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung in der Verordnung über 
die Ausbildung an Pflegeschulen (PflegeschulenV) 
vom 21. August 2020 erwähnt. Die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Untersuchungen und Gutach-
ten zeigen, dass die für unsere Gesellschaft so 
wichtige Lebenswelt Schule von einer Systemstär-
kung mit Vernetzung der hier tätigen Akteure wie 
Vertrauenslehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen 
sowie Schulpsycholog*innen mit zusätzlichem 
Fachpersonal aus dem Gesundheitsbereich profi-
tieren kann, um den Anforderungen gelingender 
Bildungs- und Gesundheitsbiographien auch von 
chronisch kranken Kindern und Jugendlichen zu 
entsprechen. Ziel muss es sein, allen Kindern ein 
gesundes Aufwachsen in der Schule zu ermögli-
chen.

Noch wird in der Regel beim School Nursing 
überwiegend situativ auf akute Probleme reagiert 
und die Prozesse wenig zielgerichtet, standardi-
siert und einheitlich dokumentiert (45).

Zur Steigerung der Qualität in der Datenerfas-
sung durch School Nurses können daher zuneh-
mend auch IT gestützte Programme zur Anwen-
dung kommen.

Ein einheitliches Dokumentationssystem wird 
aktuell aufgebaut (46). Das soll mit der Software 
SH Pro, gefördert über drei Jahre durch den Bosch 
Health Campus der Robert Bosch Stiftung, und 
durch die Technische Hochschule Mittelhessen 
(THM) /TransMIT, umgesetzt werden (47). Seit An-
fang 2026 läuft ein Praxistest in vier hessischen 
Schulen. Langfristig kann so eine Datenbasis ent-
stehen, die schulspezifische Analysen, Evaluatio-
nen der anonymisierten Schülergesundheitsdaten 
z.B. für Kultusministerien und Unfallkassen ermög-
licht. Ebenso können durch wissenschaftliche Stu-
dien mit diesen Daten die Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung der Schulgesundheitspflege 
gefördert und ein Beitrag zur Gesundheitsbericht-
erstattung geleistet werden (47).

Rechtsnormen für Schulgesundheitspflege
Bei der juristischen Einordnung greifen zahl-

reiche Rechtsnormen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene (17). Die regulatorische Viel-
falt auf unterschiedlichen Ebenen macht deutlich, 
wie komplex das Zusammenspiel der juristischen 
Regelungen ist. Nur bei „Wahrung und Einhaltung 

dieser rechtlichen Grundlagen einerseits, aber ei-
nes systemübergreifenden Agierens andererseits“ 
wird ein effektives gesundheitsschützendes und 
-förderliches Handeln zu erreichen sein.

Im Folgenden werden exemplarisch einige As-
pekte angesprochen, die für die Arbeit der School 
Nurse bedeutsam sind.

Im Sozialstaatsprinzip ist die Kommunale Da-
seinsfürsorge verfassungsrechtlich nach Art. 20 
Abs. 1 grundgesetzlich verankert und wird in den 
Gemeindeordnungen der Bundesländer konkreti-
siert. Sie umfasst auch die Aufgabe der „Bereitstel-
lung eines grundlegenden Schul- und Bildungssys-
tems“ und die Garantie des freien Zuganges.

Zudem formuliert das Sozialgesetzbuch IX im 
§ 112 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“, die im 
Bedarfsfall individuell zu gewähren sind. Hierzu 
zählen explizit „Hilfen zu einer Schulbildung, insbe-
sondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
und zum Besuch weiterführender Schulen“.

Ziel ist es, für Kinder mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen gleich welcher Art die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für einen angemessenen 
Schulbesuch zu gewährleisten.

Die den Schulen und Schulträgern zugeordnete 
Verantwortung für die Gesundheitsfürsorge der 
Schüler*innen im Schulalltag steht in starkem Ge-
gensatz zu dieser unbefriedigenden Rechtslage. 
Der Staat ruft seinerseits die Schulpflicht aus; da-
mit überträgt er an seine Organe die Verpflichtung, 
dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendli-
che in Erfüllung dieser Pflicht keinen vermeidbaren 
Schaden nehmen. Diese Verantwortung sollte ge-
setzlich fixiert sein (48).

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
beschäftigt sich in ihrer DGUV-Information vom 
November 2021 explizit mit dem Einsatz von School 
Nurses. Sie beklagt, dass es „noch an einer norma-
tiven Einordnung der Schulgesundheitsfachkräfte“ 
fehle und fordert dies dringend, um Rechts- und 
Handlungssicherheit zu erhöhen.

Am 06.11.2025 wurde das Gesetz zur Befugnis-
erweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege 
(Kurzbezeichnung: BEEP) vom Bundestag verab-
schiedet. Es ist am 01.01.2026 in Kraft getreten.

Im § 73  d SGB V ist ein Katalog an erweiterten 
heilkundlichen Leistungen beschrieben, der Pfle-
gefachpersonen abhängig von den erworbenen 
Kompetenzen nach ärztlicher Diagnose und Indika-
tionsstellung ermöglicht, Leistungen selbständig 
erbringen zu können.

Im Zweifelsfall bleiben School Nurses darauf 
angewiesen, Einverständniserklärungen der Eltern 
einzuholen, um auf haus- und kinderärztliche In-
formationen und ärztliche Unterstützung im Bera-
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tungs- und Behandlungsfall zurückgreifen zu kön-
nen.

In einigen (Landesdienst-)Gesetzen für den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst ist wie z.B. in NRW 
(Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) 
§  12  (2), Stand 22.06.2025) die Aufgabe der be-
triebsmedizinischen Betreuung von Schüler*innen 
gesetzlich verankert und wird dem kommunalen 
Gesundheitsdienst zugeordnet, aber in der Ausge-
staltung nicht genauer definiert. Das Bundesland 
Hessen sei exemplarisch benannt als eines, das 
konkrete Richtlinien zur Durchführung medizini-
scher Hilfsmaßnahmen an Schulen erlassen und 
seit 2015 im Amtsblatt des Hessischen Bildungsmi-
nisteriums veröffentlicht hat.

Dort sind u.a. Haftungsregeln festgeschrieben, 
die einschlägige Bestimmungen der DGUV gemäß 
§  2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII ergänzen; sie stellen die 
versorgenden Personen von der direkten Haftung 
gegenüber einem potenziell Geschädigten frei. Das 
hessische Kultusministerium hat Sicherheitsregeln 
für die Medikamentenverabreichung aufgestellt 
und bietet einheitliche standardisierte Vereinba-
rungsvordrucke „über die Durchführung von medi-
zinischen Hilfsmaßnahmen / die Verabreichung von 
Medikamenten“ an.

Zur Sondersituation Behandlungspflege, die 
eine spezifische Expertise erfordert, sei eine aktu-
elle Rechtsprechung angeführt. Das Sozialgericht 
Darmstadt (AZ S 10 KR423/23ER, im August 2024) 
hat ein Grundsatzurteil zur Schulbegleitung eines 
an schwer einstellbarem Diabetes mellitus Typ 1 
erkrankten sechsjährigen Grundschülers gefällt: 
Die Krankenkasse hatte zunächst eine per ärztli-

chem Attest verordnete häusliche Krankenpflege 
auch für den Schulbesuch abgelehnt mit der Be-
gründung, das Kind könne ja „bei Unwohlsein die 
Lehrkräfte um Hilfe bitten“. Außerdem könne es 
mithilfe seines Blutzuckersensors und der Insulin-
pumpe schnell auf eine mögliche Unterzuckerung 
reagieren. Nach Einschätzung der Richter sei damit 
das Kind aber überfordert. Die Krankenkasse kön-
ne verpflichtet werden, die Kosten für die ärztlich 
verordnete häusliche Krankenpflege in Form der 
Schulbegleitung zu übernehmen. Im Sinne der Be-
handlungspflege soll damit der Erfolg der ärztlich 
verordneten medizinischen Maßnahmen sicherge-
stellt werden (49).

Eine besonders drastische Situation erlebten 
zwei Lehrerinnen, die für den Tod einer Schülerin 
auf einer Klassenfahrt verantwortlich gemacht und 
schuldig gesprochen wurden. Das BGH hat das Ur-
teil des Landgerichts Mönchengladbach im Januar 
2025 bestätigt. Eine dreizehnjährige an Diabetes 
erkrankte Schülerin kam im Juni 2019 zu Tode, weil 
auf eine plötzliche Übelkeit nicht adäquat reagiert 
worden war. Das Urteil gegen die Lehrerinnen wur-
de verhängt, weil sie vor der Fahrt schriftlich hätten 
abfragen müssen, inwieweit die Schüler*innen Vor-
erkrankungen haben, dies sei nur mündlich erfolgt. 
Wichtig mag hier nicht nur die Dokumentation er-
scheinen. Wesentlich und schicksalsbestimmend 
wäre auf dieser Stufenfahrt eine fachlich begleiten-
de Expertin in Form einer School Nurse gewesen, 
die handlungssicher in Erscheinung hätte treten 
können.

Diese drastischen Beispiele machen deutlich, 
wie unabdingbar ein handlungsleitender Rechts-
rahmen für School Nurses ist.
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9.	 Ökonomischer Nutzen und  
	 Finanzierung von School Nurses
Ökonomischer Nutzen

In der umfassendsten ökonomischen Analyse 
des Einsatzes von School Nurses wurden die Daten 
der Unfallkassen zu Rettungswageneinsätzen und 
Heilbehandlungskosten herangezogen sowie eine 
Modellierung von realitätsnahen Fallszenarien an-
gewandt.

Im Rahmen der Modellprojekte wurden gemein-
sam mit den Unfallkassen der Länder Brandenburg 
und Hessen (UKBB und UKH) sowie dem Hessi-
schen Kultusministerium (HMKB) die Effekte des 
Einsatzes einer School Nurse auf das Unfallgesche-
hen untersucht. In hessischen Gymnasien konnten 
die Einsätze der Rettungswagen (RTW) um 46 Pro-
zent reduziert werden. An hessischen Gesamtschu-
len ergibt sich eine Reduzierung der Einsätze um 
64 Prozent. An Brandenburger Grundschulen san-
ken die RTW-Einsätze um 16 Prozent, während an 
den Oberschulen 13 Prozent weniger RTW-Einsätze 
pro 100 Schüler*innen im Jahr notwendig waren. 
Die Hochrechnung der möglichen jährlichen Ein-
sparungen im Land Brandenburg aufgrund verrin-
gerter RTW-Einsätze ergibt für alle Grundschulen 
eine mögliche Reduzierung der Kosten von etwa 
120.000 € und an Oberschulen etwa 112.000 €. An 
hessischen Gymnasien beträgt das jährliche Ein-
sparpotenzial rund 189.000 €. An den Gesamtschu-
len liegt die Zahl bei etwa 515.000 € (50).

Die Heilbehandlungskosten pro Unfall sind an 
hessischen Schulen mit einer School Nurse im 
Durchschnitt um 14 Prozent geringer (durchschnitt-
liche Kosten von 32,54 € pro Fall) als an den Ver-
gleichsschulen. Betrachtet wurden fünf Schulhalb-
jahre vom 1. Halbjahr 2017/2018 bis zum 1. Halbjahr 
2019/2020. Die jährlichen Einsparungen lassen sich 
bei einem landesweiten Einsatz von Schulgesund-
heitsfachkräften auf etwa 1.565.000 € schätzen 
(50).

In Abstimmung mit School Nurses aus Hes-
sen und Brandenburg wurden zwei realitätsnahe 
Fallszenarien entwickelt, die einen Vergleich von 
Schüler*innen mit Diabetes mellitus Typ 1 und psy-
chischer Erkrankung (Selbstverletzung mit depres-
siver Störung) in Zusammenarbeit mit und ohne 
School Nurse darstellen.

Für beide Fallszenarien wurde der Nutzen, der 
durch den Einsatz von School Nurses (laufende 
Beratung der Schülerin, der Lehrkräfte, der Eltern, 
enge Kooperation mit den behandelnden Fachärz-

ten, pflegerische Notfallinterventionen) entsteht, 
berechnet, d.h. monetär bewertet und kontras-
tiert mit den Folgekosten bzw. Wertschöpfungs-
verlusten, die für die Gesellschaft entstehen, wenn 
kein unterstützendes schulisches Setting mit einer 
Schulgesundheitsfachkraft vorhanden ist. Das er-
folgte unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Gesund-
heitsökonomie, der Bildungs- und Lebenslauffor-
schung sowie in Anlehnung an die Methodik der 
Kosten-Nutzen-Analyse für Frühe Hilfen.

Die Lebenslaufperspektive zeigt im Diabetes-
Szenario mit einer School Nurse einen Return on 
Invest von 1:35 und im Szenario der psychischen 
Erkrankung einen Return on Invest von 1:43. In der 
Langzeitperspektive fallen insbesondere die Wert-
schöpfungspotenziale im Erwerbsleben (Sozial-
abgaben und Steuern) als Resultat einer erfolgrei-
chen Bildungs- und Erwerbsbiografie ins Gewicht. 
Demgegenüber sind die Folgekosten ohne Schulge-
sundheitsfachkraft beträchtlich.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von 
School Nurses in der Lebenslaufperspektive der 
Schüler*innen einem hohen „Earn-Back Effekt“ 
führt: Jeder investierte Euro generiert je nach Ver-
lauf bis zu 43 Euro (51).

Eine in den USA durchgeführte Kosten-Nutzen-
Analyse zum Einsatz von School Nurses berichtete 
in nur einem Schuljahr (2009/2010) einen Return 
on Investment von 2,2 Dollar, bezogen nur auf die 
eingesparte Lehrerzeit für jeden investierten Dollar 
(52).

Finanzierung
Die nachweisliche Wirksamkeit sowie der 

ökonomische Nutzen von School Nurses sind inter-
national gut belegt und unumstritten. Die größte Her-
ausforderung einer dauerhaften Implementierung ist 
nach wie vor die Finanzierung. Dabei gibt es zahlrei-
che Erfahrungen aus regionalen Modellen und den 
verstetigten im Regelbetrieb eingesetzten School 
Nurses, angestellt im Bildungssektor auf der Lan-
desebene in Hessen, zunehmend auch in anderen 
Teilen Deutschlands.

Zur Überwindung dieses Flickenteppichs könn-
te aus den mehrjährigen Erfahrungen hinsichtlich 
der Verstetigung im Regelbetrieb von eingesetz-
ten Schulgesundheitsfachkräften - angestellt im 
Bildungssektor und aus zahlreichen Modellprojek-
ten - für die Bundesebene gelernt werden. Es gibt 
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mittlerweile über 60 entfristete School Nurses in 
Deutschland: 50 in Hessen und 10 in Baden-Würt-
temberg. In Hessen sind diese über das Bildungs-
ministerium (HMKB) seit 2020 entfristet angestellt. 
In Baden-Württemberg erfolgt die entfristete An-
stellung kommunal.

Praxistaugliche Lösungen wie in den regiona-
len Gebietskörperschaften führen dazu, dass die 
31 Stellen für School Nurses an Grundschulen in 
Rheinland-Pfalz aus dem Landeshaushalt des Bil-
dungsministeriums - allerdings befristet - finanziert 
werden. In Rheinland-Pfalz ist es zudem gelungen, 
eine Finanzierung von mittlerweile 7 geplanten 
und zum Teil bereits besetzten Stellen über das 
Startchancen-Programm zu realisieren, da auch 
die sozialkompensatorische Funktion der Arbeit 
der Gesundheitsfachkräfte inzwischen anerkannt 
ist. In Stuttgart sind derzeit 10 Stellen kommunal 
getragen und entfristet. Die Unfallkasse zahlt ein-
malig € 1500 als Zuschuss zu jeder neu besetzten 
Stelle. Ein Modellprojekt in einer weiteren Region 
mit zwei Stellen für Gesundheitsfachkräfte wird 
über eine Stiftung finanziert. Perspektivisch plant 
Baden-Württemberg eine Mischfinanzierung durch 
das Land, Krankenkassen und Kommunen über 

den Öffentlichen Gesundheitsdienst, der auch die 
sinnvolle fachliche Anbindung darstellt.

Zur Finanzierung von School Nurses könnte auch 
eine Anpassung des Präventionsgesetzes eine Kos-
tenbeteiligung der gesetzlichen Krankenkassen 
ermöglichen. Denkbar wäre auch eine Beteiligung 
der Unfallkassen, eine Bundesfinanzierung über 
einen „GesundheitsPakt Schule“ analog zum „Di-
gitalPakt Schule“ oder eine bundesweite Stiftung 
„Schulgesundheit“ mit Beteiligung von Bund und 
Ländern sowie eine anteilige Kostenbeteiligung 
durch die Länder gemäß dem Königsteiner Schlüs-
sel (53).

Deutschland hinkt bei der Etablierung von  
School Nurses im internationalen Vergleich noch 
deutlich hinterher. Starke wissenschaftliche Evi-
denz, gesundheitsökonomische Analysen und 
Praxiserfahrungen – auch aus Modellprojekten in 
Deutschland – belegen: School Nurses leisten ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsför-
derung, zur Inklusion, zur Teilhabe und Bildungs-
gerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen. Es 
ist höchste Zeit, die notwendigen politischen und 
strukturellen Voraussetzungen für eine flächende-
ckende Umsetzung zu schaffen.
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10.	Politische Forderungen –  
	 Empfehlungen
1.	Flächendeckende Etablierung von School 

Nurses an allen Schulen in Deutschland
An jeder Schule – unabhängig von Schulform, 

Trägerschaft oder Region – muss mindestens eine 
qualifizierte School Nurse fest verankert sein. Die 
Orientierung an internationalen Vorbildern wie 
Schweden, Finnland, Großbritannien oder den USA 
dient als Blaupause.

2.	Rechtliche Verankerung im Schul- und Ge-
sundheitsrecht
School Nursing darf kein freiwilliges Add-on 

bleiben. Wir fordern eine gesetzliche Grundlage 
auf Bundes- und Landesebene, die Rolle, Aufgaben 
und Qualifikation der School Nurse verbindlich de-
finiert.

3.	Verlässliche und dauerhafte Finanzierung
Die Finanzierung muss auskömmlich, dauerhaft 

und unabhängig von Projektstatus oder Drittmit-
teln sein. Mögliche Modelle umfassen Mischfinan-
zierungen durch Bund, Länder, Kommunen, Kran-
kenkassen , Unfallkassen und Arbeitgeber. Analog 
zum „DigitalPakt Schule“ schlagen wir die Einrich-
tung eines „Gesundheitspakts Schule“ vor.

4.	Einheitliche Qualifikationsstandards  
und Fortbildungsangebote
Die School Nurse benötigt eine anerkannte pfle-

gefachliche Qualifikation, perspektivisch auf Mini-
mum Bachelorniveau, ergänzt um Weiterqualifika-
tionen in Pädiatrie, School Nursing, Public Health, 
Community Health und sozialmedizinischer Assis-
tenz. Es braucht bundeseinheitliche Standards für 
Ausbildung, Tätigkeit und Supervision.

5.	Multiprofessionelle Zusammenarbeit  
und schulinterne Vernetzung 
School Nurses müssen als fester Bestandteil mul-

tiprofessioneller Teams (z. B. mit Schulsozialarbeit, 
Schulpsychologie, Sonderpädagogik) verstanden 
werden. Ihre Rolle als Bindeglied zwischen Bildung, 
Gesundheitssystem und Elternhaus muss struktu-
rell abgesichert sein.

6.	Berücksichtigung sozialer Ungleichheit  
und besonderer Bedarfe
Nicht nur Schulen in sozialen Brennpunkten und 

solche mit hoher Inklusionsquote benötigen den 
Einsatz von School Nurses. School Nursing ist auch 
ein Instrument zur Förderung von Bildungsgerech-
tigkeit in allen Schulen.

7.	 Standardisierung und Evaluation der Wirkung
Eine adäquate Infrastruktur, die regelmäßige 

wissenschaftliche Evaluation auf Basis systema-
tischer Dokumentationen zur Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung ermöglicht, sollte finanziert 
werden.

8.	Anbindung an den Öffentlichen Gesundheits- 
dienst (ÖGD)
School Nursing sollte organisatorisch und fach-

lich eng mit dem Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst (KJGD) im ÖGD verbunden sein. Dies bietet 
neben der Fach- und Rechtsaufsicht und der medizi-
nisch-fachlichen Unterstützung in der individuellen 
Betreuung die Chance, kommunale Präventionsket-
ten und regionale Versorgungsnetzwerke sinnvoll 
zu integrieren. Erkenntnisse aus der kommunalen 
Gesundheitsberichterstattung und Ergebnisse der 
Schuleingangsuntersuchungen können zudem spe-
zifische regionale Bedarfe (z.B. hohe Adipositasprä-
valenz, Impflücken etc.) aufdecken.

9.	Vision
Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf 

eine gesunde Schulumgebung und professionelle 
gesundheitliche Unterstützung mit dem Ziel des 
bestmöglichen Bildungserfolgs, unabhängig von 
Herkunft, Wohnort oder Schulform. Die Etablierung 
von School Nurses ist deshalb kein Luxus, sondern 
eine kluge und weitsichtige Investition in die Zu-
kunft von Kindern, Jugendlichen, Familien sowie 
unserer Gesellschaft.
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